
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer         Sitzung am
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Vorlage � öffentlich
� nichtöffentlich Vorlage-Nr.:

Der Bürgermeister

Büro SVV

zur Vorberatung an:  � Hauptausschuss
� Finanzausschuss
� Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
� Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
� Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss
� Vergabeausschuss
� Bühnenausschuss
� Ortsbeiräte/ Ortsbeirat:

zur Unterrichtung an: ��PersonalratDatum:
zum Beschluss an: � Hauptausschuss

� Stadtverordnetenversammlung

Betreff: 3. Änderung des Beschlusses Nr. 10/02/94 – Geschäftsordnung der Stadtverordneten-
              versammlung der Stadt Schwedt/Oder

Beschlussentwurf:   

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Änderung des Beschlusses
    Nr. 10/02/94 – Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder
    – 3. Änderung.

2. § 17 Ziffer 5 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst:

          „Die Niederschrift muss vom Vorsitzenden unterzeichnet werden. Im Verhinderungsfall unter-
          zeichnet der erste oder zweite Vertreter des Vorsitzenden die Niederschrift.

         Ist die Teilnahme des Vorsitzenden und seiner Vertreter nicht gegeben, so ist die Niederschrift
         durch den Stadtverordneten zu unterzeichnen, der in dieser Sitzung den Vorsitz führte.

         Die Niederschrift soll spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung vorliegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
� keine � im Verwaltungshaushalt � im Vermögenshaushalt
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt.
Einnahmen: Ausgaben: Haushaltsstelle: Haushaltsjahr:

� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
� Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:
Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin:
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Begründung:

Gemäß § 49 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl.I/01 S. 154) geändert durch Art. 6 des 2. Gesetzes
zur Entlastung der Kommunen von pflichtigen Aufgaben vom 17.12.2003 (GVBl.I/03 S. 298) und
zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes zur Anpassung verwaltungsrechtlicher Vorschriften an
den elektronischen Rechtsverkehr vom 17.12.2003 (GVBl.I/03 S. 303) muss die Niederschrift nur
vom Vorsitzenden unterschrieben werden. Die Pflicht zur  Unterschrift eines weiteren Gemeinde-
vertreters (bisher unterschrieb einer der Vertreter des Vorsitzenden) entfällt.


